
Wichtige Information für alle Studierenden - Bekanntgabe der Prüfer für abschließende 
Prüfungen 

Der Prüfungsausschuss gibt folgendes bekannt: 

Am Fachbereich existieren derzeit drei Prüfungsordnungen (Diplom, BA (2003), BA (2006)) 
der grundständigen Studiengänge (Diplom / BA). Zur Bekanntgabe der Prüfer 
abschließender Prüfungen regeln sie folgendes:  

• Laut Diplom-PO § 15 (1) i.V.m. §14 (5) werden die Prüfer bekannt gegeben, wenn 
die Rücktrittsfrist verstrichen ist. Die Rücktrittsfrist endet am 7. Tag vor der Prüfung, 
d.h. die Bekanntgabe der Prüfer erfolgt am 6. Tag vor der Prüfung.  

• Laut BA-PO (2003) §15 (1) werden die Prüfer 7 Tage vor der Prüfung bekannt 
gegeben, so dass sich die Frist mit § 18 (6) überschneidet, der eine Rücktrittsfrist 
ebenfalls bis ‚7 Tage vor der Prüfung’ vorsieht. 

• Laut BA-PO (2006) § 14 (2) i.V.m. § 17 (5) ist diese Überschneidung wieder 
aufgehoben und die Prüferbekanntgabe erfolgt nach dem Verfahren der Diplom-PO 
am 6. Tag vor der Prüfung.  

Seit dem vorigen Semester gibt der Prüfungsausschuss auf der Grundlage aller drei PO’s 
nur noch die Prüfer und nicht mehr die Prüfungsinhalte bekannt. Die Überschneidung 
von Rücktrittsfrist und Prüferbekanntgabe der BA-PO in der "alten" Fassung von 2003 bleibt 
jedoch bestehen und gilt, bis der letzte Studierende, der dieser PO-Fassung unterliegt, sein 
Studium beendet hat. Um - unabhängig von der PO - eine einheitliche Vorgehensweise bei 
der Bekanntgabe der Prüfer zu gewährleisten, wird ab dem nächsten Prüfungstermin 
(WS 2006/07) wie folgt vorgegangen:  

Als Prüfer/innen im Sinne der Prüfungsordnungen sind diejenigen Lehrenden zu verstehen, 
die eine Prüfung als Erstprüfer/in oder Zweitprüfer/in bewerten. Sowohl Erst- als auch 
Zweitprüfer/innen können zusätzlich auch Aufgabensteller/innen sein.  

Der Prüfungsausschuss bestellt nach Maßgabe der Prüfungsordnungen die Prüfer/innen. 
Darüber hinaus bestellt er aus dem Kreis der Prüfer/innen die Aufgabensteller/innen.  

Die Bekanntgabe der Prüfer/innen erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen Prüfungsordnung.  

Der/die gleichfalls vom Prüfungsausschuss bestellte/n Aufgabensteller/innen werden 
(ebenso wie der/die Zweitprüfer/innen) in der Aufgabenstellung der Fachprüfung kenntlich 
gemacht."  
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